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I schriftlichen Ausarbeitungen. Nach Verlauf einiger Zeit ist der
l Direktor der Anstalt berechtigt, dem Probelehrer den selbständigen

Unterricht in einer Klasse zu übertragen, jedoch so, dass der Probelehrer

im ersten Semester des Probejahres unter Leitung und im
Beisein des einführenden Fachprofessors den Unterricht erteilt; auch
im zweiten Semester soll der Fachlehrer nicht ganz der Leitung des

Fachprofessors entzogen werden. — In welchem Geiste und mit
welcher Intensität diese Bestimmungen gehandhabt werden, ist im
wesentlichen dem einführenden Probelehrer überlassen und scheint,
je nach der Persönlichkeit des Fachlehrers, sehr verschieden zu sein.
— Nach Ablauf des Probejahres erhält der Probelehrer vom Direktor
der Anstalt ein Zeugnis. Erst durch ein solches Zeugnis wird die volle

j Befähigung zur Anstellung im Mittelschulunterricht erworben.
I Man ist bestrebt dieses einfache Probejahr durch ein erweitertes
|.. zu ersetzen; aus finanziellen Gründen ist dies aber derzeit nicht

möglich.
Seit einigen Jahren werden beim Stadtschulrat für Wien wöchent-

j
liehe Vorträge abgehalten, zu deren Besuch die den Mittelschulen

[ Wiens zugewiesenen Probelehrer verpflichtet sind. Hiebei werden
[ von erfahrenen Schulmännern allgemein-pädagogische sowie auch
È methodische Themen der einzelnen Unterrichtsfächer behandelt.

2. — Die theoretischen Studien werden durch die unter IL 2 ange-
: führte Staatsprüfung beendet, die pädagogische Ausbildung während

des Probejahres wird nicht durch eine Prüfung abgeschlossen.

IV. — Fortbildung der Lehrer.

a) Ferienkurse oder regelmässige Fortbildungskurse für
Mathematiklehrer bestehen nicht. Die Errichtung solcher Kurse war
geplant, konnte aber infolge der gegenwärtigen finanziellen Lage
nicht durchgeführt werden. Es fanden lediglich in Wien Vorlesungszyklen

über Mathematische Physik und Badiotechnik statt, die von
Hochschulprofessoren abgehalten und vom Ministerium finanziell
unterstützt wurden. Studienurlaube werden gewöhnlich nicht erteilt;
gegebenenfalls müssen die Kosten für einen Vertreter vom beurlaubten
Professor aus eigenen Mitteln bestritten werden.

b) In Wien gibt es eine Arbeitsgemeinschaft der Lehrer für Mathematik

und Physik an Mittelschulen, von der vorwiegend didaktische
Fragen des mathematischen und physikalischen Unterrichtes
behandelt werden.

c) Die Anzahl der wissenschaftlichen und didaktischen Arbeiten
von Mittelschullehrern aus Mathematik und Darstellender Geometrie
in Fachzeitschriften ist verhältnismässig gering. Dagegen werden die



190 A UTRICHE
für den Mittelschulunterricht bestimmten Lehrbücher aus Mathematik
und Darstellender Geometrie von Mittelschulprofessoren verfasst.

d) Für die Mittelschulprofessoren besteht kein prinzipieller Hin-
derungsgrund Hochschulprofessor auf dem üblichen Wege der
Habilitation als Privatdozent an einer Hochschule zu werden. Unter
den gegenwärtigen Hochschulprofessoren aus Mathematik befindet
sich aber keiner, der früher Mittelschulprofessor war. Auch ist an
der Wiener Universität kein Mittelschullehrer habilitiert. Bei der
Darstellenden Geometrie scheint dies häufiger vorzukommen; unter
den gegenwärtig tätigen Hochschulprofessoren, die ursprünglich
Mittelschulprofessoren waren, ist L. Eckhart und E. Kruppa (Wien)
zu nennen.

V. — Gesetzliche Bestimmungen für Lehrer an
den Mittelschulen.

a) Zur Anstellung als Professor an einer Mittelschule ist erforderlich:

Die Ablegung der Lehramtsprüfung für Mittelschulen, die
Ablegung des Probejahres, österreichische Staatsbürgerschaft,
Unbescholtenheit und ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis. Das
Doktorat ist nicht nötig.

b) Die gesetzlichen Bestimmungen sind für Frauen dieselben. In
staatlichen oder vom Staate subventionierten Knabenschulen werden
weibliche Lehrer nicht angestellt; wohl aber gelegentlich an privaten
Mittelschulen, die auf Koedukation eingestellt sind. Ausnahmsweise
und nur mit ministerieller Genehmigung werden Frauen an
gemischten (für Knaben und Mädchen bestimmten) staatlichen
Schulen angestellt.

c) Vgl. I c).
d) Der Mechanikunterricht obliegt dem Physikprofessor. Eine

Zusammenarbeit mit dem Mathematikprofessor ist nicht vorgesehen.
Häufig aber erteilt den Mathematik- und Physikunterricht zumindest
in den oberen Klassen der Gymnasien und Realgymnasien derselbe
Lehrer.

e) In den unteren Klassen ist das Geometrische Zeichnen mit der
Mathematik verbunden; in den oberen Klassen der Realgymnasien
und Realschulen ist die Darstellende Geometrie selbständig, wird
aber häufig vom selben Professor wie die Mathematik vorgetragen.
Jeder Lehrer für Darstellende Geometrie ist auch für Mathematik
geprüft.

/) Jeder Mittelschulprofessor ist verpflichtet, wöchentlich 20
Stunden Unterricht zu erteilen und diese Stundenzahl wird auch
rund tatsächlich eingehalten. — Der Anfangsgehalt beträgt monatlich
300 S., etwas mehr bei Verheirateten und bei Professoren mit Kindern,
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